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Newsletter Mai 2024  

Sehr geehrte(r) Frau/Herrr ...,  

herzlich willkommen zu unserem monatlichen Newsletter des Finanzgerichts Düsseldorf. 

Hier informieren wir Sie über aktuelle Entscheidungen und sonstige Neuigkeiten aus dem 

Finanzgericht.  

Lesen Sie in dieser Ausgabe u. a. Entscheidungen zur Anwendbarkeit der Regelungen zum 

schädlichen Beteiligungserwerb für gewerbesteuerliche Zwecke, zu verdeckten 

Gewinnausschüttungen an einen Verein als nahe stehende Person, zur Strom- und  

Energiesteuer, zur Bestimmung des steuerlichen Übertragungsstichtags im Rahmen einer 

Verschmelzung, zur Frage, ob eine Nichtabnahmeentschädigung unter die Zinsschranke 

fällt, und zur steuerlichen Berücksichtigungsfähigkeit von Strafverteidigungskosten eines 

ehemaligen Syndikusanwalts.  

Viel Spaß bei der Lektüre!  

Strafverteidigungskosten eines ehemaligen Syndikusanwalts 

können bei Vorliegen eines beruflichen  

Veranlassungszusammenhangs als nachträgliche  

Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger 

Arbeit steuerlich berücksichtigt werden  

Unser  3.  Senat  hatte  sich  mit  der  Konkretisierung  des  beruflichen  

Veranlassungszusammenhangs von Strafverteidigungskosten auseinanderzusetzen.  

Der Kläger war in mehreren leitenden Funktionen als Geschäftsführer und Chefsyndikus bei 

Gesellschaften des X-Konzerns tätig. 2012 erstattete die X AG Strafanzeige gegen ihn und 

andere Führungspersonen wegen des Verdachts, sich an für den Konzern nachteiligen 

Geschäften beteiligt und Bestechungsgelder angenommen zu haben. Daraufhin ermittelte 

die Staatsanwaltschaft gegen den Kläger wegen des Verdachts der Untreue und 

Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr.  



  

Daraufhin ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen den Kläger wegen des Verdachts der 

Untreue und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr. Die Ermittlungsverfahren wurden 

2019 mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Für seine Strafverteidigung wandte 

der Kläger im Streitjahr 67.176 Euro auf. Das Finanzamt verweigerte den 

Werbungskostenabzug; ein beruflicher Veranlassungszusammenhang fehle, weil die 

nichtselbstständige Tätigkeit des Klägers lediglich die Gelegenheit zur Tatausführung 

gegeben hätte.  

Im Rahmen des dagegen gerichteten Klageverfahrens argumentierte der Kläger, dass die 

Strafverteidigungskosten als Werbungskosten abziehbar seien, weil ihm die Straftaten nicht 

nur bei Gelegenheit, sondern gerade in Ausübung seiner beruflichen Tätigkeiten als 

Geschäftsführer und Chefsyndikus im X-Konzern vorgeworfen worden seien.  

Mit Urteil vom 22.03.2024 gab der 3. Senat der dagegen gerichteten Klage statt (3 K 

2389/21 E). Das Gericht erkannte einen unmittelbar beruflichen Anlass der 

Strafverteidigungskosten. Dieser berufliche Veranlassungszusammenhang werde auch 

nicht durch außerhalb der Erwerbssphäre liegende Veranlassungsgründe überlagert. Dass 

Auslöser der strafrechtlichen Vorwürfe vom Kläger begangene Taten waren, die nicht im  

Rahmen seiner beruflichen Aufgabenerfüllung lagen oder mit denen er – so der Vorwurf der 

Anzeigenerstatterin – seine Arbeitgeberin schädigen und sich bereichern wollte, könne nicht 

festgestellt werden. Allein der diesbezüglich von der Anzeigenerstatterin erhobene Vorwurf 

reiche für die Annahme einer privaten Mitveranlassung der Strafverteidigungskosten nicht 

aus.  

Das Urteil war bei Redaktionsschluss nicht rechtskräftig.  

Klicken Sie hier für den Volltext!  

  

Die Rückausnahme des § 8 d Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KStG, die zu 

einer Anwendbarkeit der Regelungen zum schädlichen  

Beteiligungserwerb führt, ist für gewerbesteuerliche Zwecke 

dahin einschränkend auszulegen, dass sie bei einer Beteiligung 

an einer Mitunternehmerschaft nicht zum Tragen kommt  

Streitig war die Frage, ob es aufgrund einer Anteilsübertragung zu einem Wegfall des zum 

Ende des Vorjahres festgestellten Gewerbeverlustes der Klägerin gekommen ist.  

https://379427.seu2.cleverreach.com/c/94646185/d44348d0120-sdkoqf
https://379427.seu2.cleverreach.com/c/94646185/d44348d0120-sdkoqf


  

Die Klägerin - eine GmbH - war seit 2011 bis zum 31.12.2020 an einer KG beteiligt. Im Jahr 

2021 veräußerte der Alleingesellschafter seine gesamten Anteile an der Klägerin an einen 

Dritten. Das beklagte Finanzamt ging daraufhin von einem schädlichen Beteiligungs-erwerb 

nach § 8c KStG aus mit der Folge des Untergangs des zum 31.12.2020 festgestellten 

Gewerbeverlustes.   

Zwar habe die Klägerin einen Antrag auf Nichtanwendung des § 8c KStG gestellt (sog. 

fortführungsgebundener Verlustvortrag nach § 8d Abs. 1 KStG). Dies scheitere aber daran, 

dass die Klägerin in den letzten drei Jahren vor der Anteilsübertragung an der KG also einer 

Mitunternehmerschaft - beteiligt gewesen sei (§ 8 d Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KStG).  

Die Klägerin ist dagegen der Ansicht, dass die Rückausnahme nach § 8 d Abs. 1 Satz 2 Nr. 

2 KStG hinsichtlich der Gewerbesteuer eine vom Gesetzgeber so nicht beabsichtigte 

überschießende Wirkung habe.   

Das Finanzgericht gab der Klage in seinem Urteil vom 07.03.2024 (9 K 382/23 G,F) statt. 

Der festgestellte Gewerbeverlust sei aufgrund des gestellten Antrags nach § 8d Abs. 1 KStG 

nicht nach § 8c Abs. 1 KStG untergegangen. Die Voraussetzungen des § 8d Abs. 1 Satz 1 

KStG seien erfüllt und die Rückausnahme gem. § 8 d Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KStG greife nicht 

ein. Die bloße Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft habe für Zwecke der 

Gewerbesteuer keinen Verlustuntergang zur Folge.  

Denn nach § 10a Sätze 10 bis 12 GewStG seien die §§ 8c und 8d KStG nur „entsprechend“ 

und daher unter Berücksichtigung gewerbesteuerlicher Besonderheiten anzuwenden. Ein 

Missbrauch sei dabei gewerbesteuerlich aufgrund der Beteiligung an einer 

Mitunternehmerschaft nicht zu befürchten, da diese selber Subjekt und Schuldner der 

Gewerbesteuer sei. Die Klägerin könne daher die ihr von der KG zuzurechnenden Verluste 

zwar abziehen, diese würden aber bei der Festsetzung der Gewerbeteuer dem 

Gewerbeertrag wieder zugerechnet (§ 8 Nr. 8 GewStG). Die beteiligte Gesellschaft könne 

also von den Verlusten der Beteiligungsgesellschaft weder über eine Verlustzurechnung 

„profitieren“, noch sei ein „Mantelkauf“ mit dem Ziel der Verlustübernahme zur Reduzierung 

der eigenen Gewerbesteuerbelastung möglich.  

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Die vom Finanzgericht zugelassene Revision ist 

beim BFH unter dem Aktenzeichen XI R 9/24 anhängig.  

Klicken Sie hier für den Volltext!  

Weitere Entscheidungen des Finanzgerichts Düsseldorf 
im Überblick:  

Einkommensteuer  

Zahlungen  einer  Kapitalgesellschaft  an  einen  Verein,  dessen  Mitglied  und  

Vorstandsvorsitzender der Mehrheitsgesellschafter der Kapitalgesellschaft ist, können eine 

verdeckte Gewinnausschüttung durch Zuwendung eines Vermögensvorteils an eine nahe 

stehende Person darstellen (1 K 465/19 E,AO)  

https://379427.seu2.cleverreach.com/c/94645851/d44348d0120-sdkoqf
https://379427.seu2.cleverreach.com/c/94645851/d44348d0120-sdkoqf
https://379427.seu2.cleverreach.com/c/94645850/d44348d0120-sdkoqf
https://379427.seu2.cleverreach.com/c/94645850/d44348d0120-sdkoqf
https://379427.seu2.cleverreach.com/c/94645850/d44348d0120-sdkoqf
https://379427.seu2.cleverreach.com/c/94645850/d44348d0120-sdkoqf
https://379427.seu2.cleverreach.com/c/94645850/d44348d0120-sdkoqf
https://379427.seu2.cleverreach.com/c/94645850/d44348d0120-sdkoqf


  

Eine Nichtabnahmeentschädigung für einen Kredit stellt keine Vergütung für Fremdkapital 

dar und unterfällt somit nicht der Zinsschranke des § 4h Abs. 3 Satz 2 EStG a.F. (14 K 

1177/23 G,F)  

Gewerbesteuer  

Die Rückausnahme des § 8 d Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KStG, die zu einer Anwendbarkeit der 

Regelungen zum schädlichen Beteiligungserwerb führt, ist für gewerbesteuerliche Zwecke 

dahin einschränkend auszulegen, dass sie bei einer Beteiligung an einer 

Mitunternehmerschaft nicht zum Tragen kommt (9 K 382/23 G,F)  

Körperschaftsteuer/Umwandlungsteuer  

Die Bestimmung des steuerlichen Übertragungsstichtags im Rahmen einer Verschmelzung 

richtet sich nach dem Stichtag der Bilanz, die dem Vermögensübergang zu Grunde liegt; 

hier: Auswirkungen auf den Bestand des steuerlichen Einlagekontos beim übernehmenden 

Rechtsträger (7 K 2491/21 F)  

Die Bestimmung des steuerlichen Übertragungsstichtags im Rahmen einer Verschmelzung 

richtet sich nach dem Stichtag der Bilanz, die dem Vermögensübergang zu Grunde liegt; 

hier: Auswirkungen auf den Bestand des steuerlichen Einlagekontos beim übertragenden 

Rechtsträger (7 K 2493/21 F,AO)  

Stromsteuer/Energiesteuer  

Zu der Frage, ob eine KG als "Unternehmen in Schwierigkeiten" i. S. d. Art. 2 Nr. 18 Buchst. 

b) AGVO anzusehen ist und damit kein Anspruch auf Steuerentlastungen gemäß §§ 9b, 10 

StromStG bzw. §§ 54, 55 EnergieStG besteht (4 K 569/23 VSt)  

Besuchen Sie auch unseren LinkedIn-Kanal:  

  

  

  

Sind Sie auch an aktuellen Entscheidungen der anderen nordrhein-westfälischen  

Finanzgerichte interessiert? Diese informieren ebenfalls mit einem Newsletter über aktuelle 

Entscheidungen des Gerichts, Verfahren von besonderem Interesse, in Kürze anstehende 

Veranstaltungen und personelle Veränderungen oder sonstige "Interna".   

Die Newsletter der Finanzgerichte Köln und Münster können Sie hier abonnieren:  

Newsletter des Finanzgerichts Köln   

Newsletter des Finanzgerichts Münster  

Aktuelle Entscheidungen des Finanzgerichts Düsseldorf und anderer Gerichte finden Sie in 

der Rechtsprechungsdatenbank Nordrhein-Westfalen. Dort werden Sie auch über die 

gewerbliche Nutzung informiert.  

Der Newsletter des Finanzgerichts Düsseldorf erscheint nach Bedarf, in der Regel 

monatlich. Frühere Ausgaben des Newsletters sind im Archiv des Newsletters abgelegt und 

können dort heruntergeladen werden.  
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Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos 

abbestellen.  
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